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Abschlussprüfungen RS Klasse 10   Schuljahr 2011/2012
Im Schuljahr 2011/2012 finden in den allgemein bildenden Schulen zu den mit RdErl. d. MK vom 5.9.2007 (SVBl. 10/2007, S. 368) festgelegten Terminen Abschlussprüfungen am Ende des 10. Schuljahrgangs statt. Rechtsgrundlage ist die Verordnung über die Abschlüsse im Sekundarbereich I (AVO – S I) vom     7. April 1994 (Nds. GVBl S. 197), zuletzt geändert durch Verordnung am 19. Oktober 2006 (Nds. GVBl. 26/2006, S. 467; SVBl. 12/2006, S. 445).

Fettgedruckte Datumsangaben sind vom MK vorgegeben.
	
	Aufgabe
	Hinweise
	wer?
	Das ist zu tun:

	2011/12
	
	
	verantwortlich
	beteiligt
	

	
	Prüfungskommisson (PrüK) 

Terminplan für die Schule bekannt geben


	PrüK: S-B / Wa 

	SL


	
	- Kollegium über den Ablauf informieren

- Materialen des MK auf dem Rechner im LZ bereitstellen



	bis Mai 2012
	Vorbereitung der Schüler/innen


	Gegenstand der schriftlichen Prüfungen sind Themen und Sachgebiete aus Klasse 10 auf Grundlage der Kerncurricula (01.08.2006) und der Bildungsstandards.
	SL
	Fachlehrkräfte der 10. Klassen


	www.kmk.org/schul/

Bildungsstandards/

bildungsstandards.htm
zur Orientierung: siehe Abschlussarbeiten 

der letzten Jahre 

	Hinweis:

Osterferien

26.03. - 11.04.12
	

	
	
	
	
	
	

	23.04. - 27.04.12

	Schüler wählen

· mündliches Prüfungsfach 

s. § 27 (2) und (3)

Themen für die mündliche Prüfung nur aus dem 10. Schuljahr

Besondere Prüfungsleistung: Schüler schlägt Thema vor, s. 1.4 Erg. Bestimmungen




	- Lehrkräfte beraten Schüler

- Mündliche Prüfung in jedem „anderen Fach“ bis auf SP, also auch nicht in DE, MA, EN
nach Wahl des Schülers unter Beteiligung der Erziehungsberechtigten
- Rat: eine Ordnungsfrist, nicht Ausschlussfrist, setzen
- Gruppenprüfungen rechtlich nicht vorgesehen
- Besondere Prüfungsleistung mit
 Kolloquium: schriftliche oder fachpraktische Dokumentation, die der Schüler präsentiert und erörtert
- Fachlehrer stellt das Thema, bestimmt Umfang mögl. im Einvernehmen mit dem Schüler

- Gruppenarbeit möglich, s. 1.4 Erg. Best

- Schüler kann später von der Besonderen Prüfungsleistung zurücktreten, dann Mündliche Prüfung  - Niederschrift
	PrüK

Vors. der PrüK (Unterschrift)
	Schüler

Fachlehrkraft


	Unterschriften         der Fachlehrkraft und    der Eltern 



	07.05. - 11.05.12
	Festlegung der Fachprüfungsausschüsse (FachPrüA), s. §31 (2), (3)


	FachPrüA = unterrichtende Fachlehrkraft + weitere Lehrkraft

Niederschrift
	PrüK

Vors. der PrüK

(Unterschrift)
	Fachlehrkraft, weitere Lehrkraft
	

	Anfang bis Mitte Mai 2012
	Aufgaben für die Mündliche Prüfung erstellen
ggf. Aufgabenstellung für das Kolloquium festlegen,
muss einem zu bewertenden Fach zuzuordnen sein


	
- Inhalte aus den Themenbreichen des Schuljahres

 
	FachPrüA


	Fachlehrkraft
	Unterrichtende Fachlehrkraft bereitet Aufgaben vor

	Bis 11.05.2012 
	Aufsichtsplan, 

Raum- u. Sitzplan erstellen


	
	SL
	KR
	KR stellt Pläne vor

	Hinweis:
17./18.05.12
28./29.05.12
	Himmelfahrt, Ferientag

Pfingsten

	Vorbereitung:

Bereitstellung der Aufgaben am Tag vor den Prüfungen 

Vervielfältigung der Aufgabenblätter am Nachmittag 
	Schriftliche Prüfungen

Aufgabenblätter vervielfältigen, zwei Vorschläge pro Fach für jeden Schüler!
Bewertungsschlüssel an FachPrüA


	- kommen über das Internet, geheim halten!

30%-Klausel gilt hier nicht!
	SL
erhält PIN für geschützten Serverbereich des MK, ruft die Daten ab
	Herr Otte
	- Bewertungsschlüssel an die beteiligten Lehrkräfte ausgeben

- Hinweis auf die später erforderliche Dokumentation der Ergebnisse:

Eintrag in Tabelle ggf. bereits bei der Korrektur (?) 

	22.05.12
Vorbereitung: 8.00-8.15h
04.06.12
25.05.12 Vorbereitung:

8.00-8.15h
06.06.12
31.05.12 Vorbereitung:

8.00-8.15h

08.06.12 
	Schriftliche Prüfung DE

Nachschreibtermin DE

Schriftliche Prüfung MA

Nachschreibtermin MA

Schriftliche Prüfung EN

Nachschreibetermin EN


	- Schriftliche Arbeit

ersetzt eine Klassenarbeit des 2. Halbjahres

- MK stellt zentral Prüfungsaufgaben,

jeweils 2 Vorschläge

- Sch entscheidet sich für einen Vorschlag (15 Min.)

- danach Bearbeitungszeit

DE:  180 Min. 

MA: 150 Min.

EN:  120 Min,

s. Punkt 4 Erg. Best.
	SL










	Lehrkraft (Aufsicht),

Schüler der 10. Klassen








 nur an einer Schule der Region (LSchB)
	Technische 

Voraussetzungen schaffen

	Korrekturen jeweils bis 10 Tage nach der schriftlichen Prüfung                                        
	Bewertung der schriftlichen Arbeiten

	- Bewertungsschlüssel nach Mitteilung des MK
	FachPrüA


	
	Auswertungsschema ausgeben                                                                                                                                      

	… (spätestens 15 Werktage vor dem Kolloquium)
	Abgabe der “Besonderen Prüfungsleistung“
kann entfallen!

	- gibt der Schüler keine Dokumentation ab: Mündl. Prüfg.

- Fach nach Wahl des Schülers, d. h. auch in dem Fach mögl., in dem die Bes. Prüfungsleistung erbracht werden sollte
	Sch. unterschreibt s. 1.4 Erg. Bestimmungen
	
	

	… (spätestens 4 Werktage vor Beginn der Mündlichen Prüfung Mitteilung an den Prüfling)

… (mind. 2 Tage vor Beginn der Prüfung)
	Zusätzliche mündliche Prüfung in schriftlichem Prüfungsfach (§ 27 (4) 

kann die PrüK ansetzen

oder

auf Antrag d. Schülers


alternativ: schriftliche  oder fachpraktische  Arbeit mit Kolloquium           

kann entfallen 


	- in einem Fach der schriftlichen Prüfung


- bei starker Abweichung von der sonstigen Leistung, z. B. wenn bessere Note zu erreichen ist (Ermessensentscheidung)

- schriftliche Mitteilung (Fach) an den Prüfling, ggf. mit Zustellungsurkunde

Niederschrift


	PrüK

- kann mündliche Prüfung aussetzen

- stellt die Aufgaben

Schüler
Vors. der Prük
(Unterschrift)


	
	

	11.06. - 15.06.2012
	Mündliche Prüfungen

1.

Prüfung in den mündlichen Prüfungsfächern / 

Bewertung, Mitteilung des Ergebnisses an den Prüfling 

oder 

Kolloquium / Besondere Prüfungsleistung 

Bewertung, Mitteilung des Ergebnisses an den Prüfling

2.

und ggf. zusätzliche mündliche Prüfung in den schriftlichen  Prüfungsfächern

Bewertung, Mitteilung des Ergebnisses an den Prüfling


	- kann von Kollegen und Schülern verlangt werden z.B. um schriftliche Note zu verbessern

- höchstens 20 Min. Prüfung 

- in der Regel 20 Min. Vorbereitungszeit unter Aufsicht einer Lehrkraft
- Bewertung erfolgt nach § 31(3)
· - Besondere Prüfungsleistung: Prüfungsleistung ergibt sich aus 2/3 Dokumentation zu 1/3 Kolloquium s. § 29 (4),
FachPrüA setzt die Prüfungsnote in dem Fach fest

· - schriftliche u. mündliche  Prüfung in einem Fach  FachPrüA setzt die Prüfungsnote in dem Fach fest: Prüfungsleistung 2/3 schriftlich zu 1/3 mündlich (§ 29 (3)

Niederschrift (Verlauf) 
	-FachPrüA, unterrichtende Lehrkraft als prüfendes Mitglied, weitere Lehrkraft kann Fragen stellen und fertigt Niederschrift 

vorsitzendes Mitglied der PrüK setzt in strittigen Fällen Bewertung fest s. § 31 (2)

Unterschrift der aufsichtsführenden Lehrkraft  bzw. der Mitglieder der FachPrüA
	bei Abweichung um eine Notenstufe und mehr siehe § 31 (3)

Zuhörer möglich, siehe § 32


	Note wird nach der mündlichen Prüfung mitgeteilt.

	
	Bewertung der Prüfungsleistungen, § 33


	- Feststellung der Prüfungsnoten nach den  Ergebnissen der FachPrüA 

-

Niederschrift
	PrüK

Vors. der PrüK

(Unterschrift)
	FachPrüA
	

	18.06. – 22.06.12
	Abschlussfahrten

	26.06.2012

	Zeugniskonferenzen Kl. 10

- Abschluss mit Prüfung nach §1(1)

- kein Abschluss nach Klasse 10 erreicht: Gleichstellungsvermerk nach § 1(3) neu! (mit Versetzung in 10.Klasse = HS Abschluss erworben)


	
- Prüfungsergebnis soll die Jahresnote für das Prüfungsfach zu einem Drittel bestimmen (§ 29 (2)), 

Abweichungen in Ausnahmefällen mögl., Erläuterung u. ausführliche Begründung in  Konferenzniederschrift aufnehmen
- gegen das Zeugnis ist Widerspruch möglich,

6.2 und 6.3 Erg. Best.


	Klassenlehrer/in, Fachlehrkraft

(SL)
	Fachlehrkraft
	

	28.06.2012

	SL gibt sämtliche Prüfungsergebnisse bekannt, § 33

	Bekanntgabe der Prüfungsnoten durch Klassenlehrer/in in einer Klassenlehrerstunde


	SL
	Klassenlehrer/in
	Klassenlehrer/in teilt Schülern die Prüfungsnoten mit.

	29.06.2012

	Zeugnisausgabe und Entlassung
	
	SL
	Klassenlehrer/in
	

	23.07.2012
	Beginn der Sommerferien



	
…

	Meldung der Ergebnisse an das MK
	(Aufforderung kommt noch)
	SL
	
	

	…


	Rückmeldung des Ergebnisse an die Schule – Vergleich auf Landesebene
	
	
	
	


Stand: 12. Oktober 2011
SL
Schulleiterin 

KR
Konrektorin


PrüK
Prüfungskommission: SL/1Stellvertreter/1Lehrkraft

FachPrüA
Fachprüfungsausschuss/-ausschüsse: unterrichtende Lehrkraft + 1 weitere Lehrkraft

Zuhörerinnen und Zuhörer

s. § 32 ggf. Niederschrift
Nichtteilnahme

s. § 35 ggf. Niederschrift
Täuschungsversuch, Störungen

s. § 36 ggf. Niederschrift
Prüfungsakte, s. §39 und 9. Erg. Bestimmungen










